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Antrag CVP: Yvonne Bürgin 

 

Rückkommensantrag  § 134. D. Geschäftsbericht in Versammlungsgemeinden (§ 143 gemäss 
4974a) 

Abs. 2 ………………nach Ablauf des Rechnungsjahres genehmigt. In den übrigen 
Versammlungsgemeinden wird der Geschäftsbericht den Stimmberechtigten zur Kenntnis 
gebracht. 

Neu: Abs. 3: In den übrigen Versammlungsgemeinden ist der Geschäftsbericht freiwillig und 
wird den Stimmberechtigten zur Kenntnis gebracht. 

 

Begründung: 

Zum Kommissionsantrag, den 2 Minderheitsanträgen kommt während der Beratung noch 
der Antrag der Regierung dazu. Es soll noch einmal  über die Freiwilligkeit des 
Geschäftsberichtes in Versammlungsgemeinden abgestimmt werden. 

 

Rüti, 02. März 2015 

 


